
Erhebung personenbezogener Daten und besonderer Kategorien personenbezogener Daten im 

Rahmen der Schuleingangsuntersuchung. Informationen nach Artikel 6 Abs. 1c) und e) und 

Artikel 13 Abs. (1) und (2) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Stand: 23.07.2019) 
 

Wer sind Ihre Ansprechpartner? 

 

Verantwortliche Behörde 

Landkreis Jerichower Land 

Gesundheitsamt Postanschrift: 

Brandenburger Straße 100 Bahnhofstraße 9 
39307 Genthin 39288 Burg 
Tel. 03921 949-5300 

 

Datenschutzbeauftragter 

E-Mail: dsb@lkjl.de 

Tel. 03921 949-1530 

 
Zu welchem Zweck werden Ihre personenbezogenen und besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten verarbeitet? 

Bei Ihrem Kind wird vor Aufnahme in die Schule eine verpflichtende amtsärztliche Untersuchung durchgeführt. 
Dabei wird der körperliche, geistige, soziale und emotionale Gesundheits- und Entwicklungsstand Ihres Kindes 
festgestellt und Sie werden zu eventuell notwendigen Förderbedarfen beraten. 
 
Auf welcher gesetzlichen Grundlage erfolgt die Verarbeitung? 

Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 2018 
(GVBl. LSA 2018, 244, 245.) 

 § 37 Abs. 2, Beginn der Schulpflicht 

 § 84a Abs. 3, Verarbeitung personenbezogener Daten 
 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen-Anhalt (GDG LSA) vom 21.11.1997 (GVBl. LSA 
 1997, 1023), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zum Änderungsstaatsvertrag vom 26.10.2017 (GVBl.  
 LSA S. 190) 

 § 9 Abs. 2, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
 
Wer ist Empfänger der personenbezogenen Daten bzw. besonderen Kategorien personenbezogener Daten? 

Gemäß RdErl. des MB vom 1.7.2016 – 23-80100/1-1 in der Fassung vom 15.09.2018 Aufnahme in die Grundschule 
(SVBl. LSA 2016, 109; ber. S. 200) wird die Untersuchung in einem Formblatt (Anlage 2, Teil A, ebenda) 
dokumentiert und an die nach dem Hauptwohnsitz zuständige Grundschule zur Kenntnisnahme geleitet. Teil B 
(darüber wird Sie die Ärztin/der Arzt informieren) des Formblattes wird nur ausgefüllt, wenn die 
Personensorgeberechtigten oder die oder der von ihnen bestimmte Vertreterin oder Vertreter der Weiterleitung der 
dort aufgeführten Befunde und eventuellen Hinweise sowie Empfehlungen in Vorbereitung auf den Schuleintritt 
zustimmen. Anonymisiert werden die Daten für die Gesundheitsberichterstattung des Landes zur Verfügung 
gestellt. 
 
Wie lange werden die personenbezogenen und besonderen Kategorien personenbezogener Daten im 
Gesundheitsamt gespeichert? 

Die Daten werden in der Regel bis zu 10 Jahre lang, längstens bis zum Erreichen der Volljährigkeit des Kindes 
gespeichert. 
 
Welche Rechte haben Sie? 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch die 
personenbezogenen Daten bzw. besonderen Kategorien personenbezogener Daten betreffend.  
 
Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, aber 
auch bei Fragen und Beschwerden können Sie sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-
Anhalt, Otto-von-Guericke-Straße 34a, 39104 Magdeburg, E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de bzw. an den 
Beauftragten für den Datenschutz des Landkreises Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg, E-Mail: 
dsb@lkjl.de wenden. 
 
Weiterführende Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter folgendem LINK: 
 

www.lkjl.de/de/datenschutz.html   
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